
Vorbildung

✓
Nach einem Studium mit steuerrechtlicher, wirtschafts-, oder rechtswissenschaftlicher Ausrichtung 
(Bachelor/Master): 2–3 Jahre

✓
Nach einer Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten: 8 Jahre (kann durch eine Weiterbildung zum  
Steuerfachwirt oder Bilanzbuchhalter auf 6 Jahre verkürzt werden)

✓ Nach einer Tätigkeit als Beamter oder Angestellter der Finanzverwaltung im gehobenen Dienst: 6 Jahre

Zugangsvoraussetzungen zur Steuerberaterprüfung

Akademischer Weg Berufspraktischer Weg Verwaltungsweg

Vorbildung

Praktische Tätigkeit

Zulassung zur Steuerberaterprüfung

Bestanden?
Bestellungsverfahren bei StB-Kammer und offizielle Ernennung zum Steuerberater

Praktische Tätigkeit Praktische Tätigkeit

Steuerfach-
angestellter

kaufmänn. Art 
oder 

gleichwertige 
Ausbildung

+
Weiterbildung

Steuerfachwirt 
oder Bilanzbuch-

halter

Vorbildung

Studium

2 Jahre 8 Jahre3 Jahre 6 Jahre 6 Jahre

Ausbildung Beamter

Regelstudienzeit
mind. 4 Jahre 
(8 Semester/ 
z.B. Bachelor 

& Master)

Regelstudienzeit
mind. 3 Jahre 
(6 Semester/ 
z.B. Bachelor )

des gehobenen Dienstes 
der Finanzverwaltung 
(ohne FH-Abschluss)


